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Geschäftsordnung 
der Gemeinde Altendorf 

für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 
(Wahlperiode 2020 - 2026) 

vom 08.05.2020 

Der Gemeinderat der Gemeinde Altendorf gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch § 5 
Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737), folgende 

Geschäftsordnung: 

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben 

1. Der Gemeinderat 

§ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen 

Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des 
übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht aufgrund Gesetz bzw. Übertragung 
durch den Gemeinderat in die Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen oder von 
der Verwaltungsgemeinschaft wahrgenommen werden. 

§ 2 Aufgabenbereich des Gemeinderats 

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Gemeinde und 
zu Änderungen des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 
11 GO), 

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberken
nung des Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO), 

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der 
Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO), 

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 
Satz 2 GO, 

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 
2 GO), 

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 



7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde 
der Genehmigung bedarf, 

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen, 

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Gemeinde
bediensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrecht
liche Angelegenheiten der Bürgermeister, soweit nicht das Gesetz über kommu
nale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz 
etwas anderes bestimmen, 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaus
haltssatzungen (Art. 65 und 68 GO), 

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 

12. die Feststellung der Jahresrechnung der Eigenbetriebe mit kaufmännischem 
Rechnungswesen sowie die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO), 

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche 
Unternehmen. 

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe der Gemeinde im Übrigen gesetzlich vorbehal
tenen Angelegenheiten (Art. 88 GO), 

15. die Benennung und Abberufung des oder der behördlichen Datenschutzbeauf
tragten, 

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8 
GO) und die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten, 

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten 
und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A9, 

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung 
an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem 
entsprechenden Entgelt, 

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebediensteten, 

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und über den Ab
schluss von Zweckvereinbarungen, 

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) der Ortsplanung, 
der Landschaftsplanung und der Landesplanung, der Gewässerplanung und 
gemeindeübergreifender Planungen und Projekte, 

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen, 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Gemeinde 
in andere Organisationen und Einrichtungen, 

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft, 



26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, ins
besondere Änderungen des Stiftungszwecks. 

II. Die Gemeinderatsmitglieder 

§ 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse 

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rück
sicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht 
gebunden. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder (Teilnahmepflicht, 
Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen 
persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 
Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, 
Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz. 

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen 
Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur 
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen 
Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemeinderatsmitglieder nur 
berechtigt, soweit ihnen der erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsverteilung 
nach Anhörung der weiteren Bürgermeister einzelne seiner Befugnisse(§§ 12 bis 16) 
überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben 
ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von 
Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinderatsmitglied nach 
vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungs
erheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 31m 
Übrigen haben Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom 
Gemeinderat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Ver
langen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu machen. 

§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

( 1) 1 Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Doku
mente (insbesondere Sitzungsunterlagen) sind so aufzubewahren, dass sie dem unbe
fugten Zugriff Dritter entzogen sind. 21m Umgang mit solchen Dokumenten beachten 
die Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Wer
den diese Dokumente für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied nicht mehr benötigt, 
sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 

(2) 1 Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Gemein
derat. 2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen 
durch Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig , wenn der erste Bürgermeister und der 
Gemeinderat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die 
Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 



keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und 
weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Ver
senden und Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem ersten Bürger
meister schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne 
des § 22 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 23 versandt werden. 

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit 
durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht 
gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Gemeinderats
mitglieder gilt§ 18 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 

§ 5 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Frak
tionen zusammenschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 
3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre 
Stellvertrung sind dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Ge
meinderat. 4Satz 3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit eintretende Ände
rungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO). 

(2) 1 Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die auf
grund ihrer eigenen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammen
schließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

III. Die Ausschüsse 

1. Allgemeines 

§ 6 Bildung, Vorsitz, Auflösung 

(1) 1In den Ausschüssen nach§ 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und 
Gruppen unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 
2Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl 
der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der 
Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der 
Gemeinderatssitze geteilt. 4Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält 
zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weiteren zu ver
gebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschuss
gemeinschaften zu verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Gemeinde
ratswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abge
gebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. 
7Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche 



Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, 
so sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 
1 GO); haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den 
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 

(2) Für jedes Ausschussmitglied werden für den Fall seiner Verhinderung auf Vor
schlag der Fraktion , Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine erste und eine zweite 
Stellvertretung namentlich bestellt. 

(3) 1 Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister, einer seiner 
Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 21st die den Vorsitz übernehmende Person bereits Mitglied 
des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die Dauer der Übertragung den Sitz im 
Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im Rechnungs
prüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 
103 Abs. 2 GO). 

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt 
nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 

2. Aufgaben der Ausschüsse 

§ 7 Rechnungsprüfungsausschuss 

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung der Gemeinde und der 
Eigenbetriebe (örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 

IV. Der erste Bürgermeister 

1. Aufgaben 

§ 8 Vorsitz im Gemeinderat 

(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat (Art. 36 GO). 2Er be
reitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 
3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung 
und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 

(2) 1Hält der erste Bürgermeister des Gemeinderats oder eines beschließenden Aus
schusses für rechtswidrig, verständigt er den Gemeinderat oder den Ausschuss von 
seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung auf
rechterhalten, führt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 
Abs. 2 GO). 

§ 9 Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die 
Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Erkann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren 
Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und in den 



Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertragen 
(Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen überein
stimmen. 

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er den Gemeinderat 
oder den Ausschuss unverzüglich. 

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die Gemeindebediensteten 
und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamten 
und Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2F ür Beamte und 
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft ist dies Aufgabe des Gemeinschafts
vorsitzenden. 

(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürgermeister schriftlich, alle 
Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wich
tiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt 
werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er Gemeinderatsmitglieder und Gemein
debedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a 
GO). 

§ 10 Einzelne Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister erledigt vorbehaltlich der Zuständigkeit der Verwaltungs
gemeinschaft in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grundsätzliche Bedeu
tung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GO), 

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundes
gesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidi
gung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevöl
kerung, soweit nicht für haushalts- oder personalrechtliche Entscheidungen der 
Gemeinderat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder 
eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO), 

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegen
heiten, 

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von 
Beamten und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 
GO), 

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorüber
gehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und 
Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 
des TVöD oder bis zu einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 



7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf einen 
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder eines 
entsprechenden Tarifvertrags, 

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 

9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger Kommunal
unternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO), 

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 
GO). 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören insbesondere auch: 

1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten: 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften, 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde: 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

• im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien 
des Gemeinderats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe 
festgelegt sind, 

• im Übrigen bis zu einem Betrag von 3.500,00 € im Einzelfall , 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollzie
hung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie 
von sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 

• Erlass ..... .. ..... ........ ........... ......... ...... 350,00 € 

• Niederschlagung ..... ... ....... .... .. .. .... .. 100,00 € 

• Stundung .. ...... ....... ..... ... ... .... .. ..... 2.000,00 € 

• Aussetzung der Vollziehung ..... .. . 2.000,00 € 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
1.250,00 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
750,00 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

d) bei Grundstücksangelegenheiten unabhängig von einer Wertgrenze 

• die Bewilligung und Löschung von Rechten an Grundstücken und Zustim-
mungserklärungen zu solchen Erklärungen Dritter, 

• Rangregelungserklärungen, 

• Pfandfreigaben, 

• Erklärungen zum Vollzug von Vermessungen, 

• Messungsanerkennungen und Auflassungen, 



• Anträge auf Grundbuchberichtigungen, 

• Teilungs- und Vereinigungsanträge für Grundstücke, 

• Zustimmung zur Aufteilung von Wohnungseigentum. 

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die 
ursprünglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt 
jedoch nicht mehr als 500,00 € erhöhen, 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Ab
gabe von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von 
Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats 
an einen Prozessbevollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn die 
finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht bestimmbar, der 
Streitwert voraussichtlich 3.500,00 € nicht übersteigt und die Angelegenheit 
keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht von der 
Verwaltungsgemeinschaft erledigt werden oder dem Gemeinderat oder einem 
Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörigkeits- und 
Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesundheits
und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich. 

4. in Bauangelegenheiten: 

a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mit
teilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO, 

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO, 

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 
Halbsatz 1 BayBO für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche 
Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m im Geltungs
bereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das 
Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 BauGB erforderlich ist, 

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 
BayBO, 

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach§ 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nicht-
bestehen eines Vorkaufsrechts. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach 
Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist 
dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 
1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 
2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 



§ 11 Vertretung der Gemeinde nach außen 

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach außen 
bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt 
sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Gemeinderats , soweit der 
erste Bürgermeister nicht gemäß § 10 zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter 
Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der 
Gemeinde erteilen. 

§ 12 Abhalten von Bürgerversammlungen 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des 
Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den 
Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder ein von ihm bestellter 
Vertreter. 

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeindebürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 
GO beruft der erste Bürgermeister darüber hinaus eine weitere Bürgerversammlung 
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Gemeinde 
stattzufinden hat. 

§ 13 Sonstige Geschäfte 

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb der Gemeindeordnung 
gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, 
Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt. 

2. Stellvertretung 

§ 14 Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertretung, Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinderung vom zweiten Bürgermeister 
und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, vom dritten Bürgermeister vertreten (Art. 39 
Abs. 1 Satz 1 GO). 

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, zweiten und dritten Bürger
meisters bestimmt der Gemeinderat aus seiner Mitte gemäß Art. 39. Abs. 1 Satz 2 GO 
weitere Stellvertreter in folgender Reihenfolge: 

a) zuerst das dienstälteste Gemeinderatsmitglied und wenn das nicht möglich ist, 

b) das älteste Gemeinderatsmitglied (nach dem Lebensalter). 

(3) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und ge
schäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters aus. 

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsäch
lichen oder rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krank
heit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, 
ihr Amt auszuüben. 21st die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in 



der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu 
sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

V. Ortssprecher 

§ 15 Rechtsstellung, Aufgaben 

(1) 1Ortssprecher sind ehrenamtlich tätige Gemeindebürger oder Gemeindebürge
rinnen mit beratenden Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen und 
Anträge zu stellen; diese Rechte sind auf die Wahrnehmung der Angelegenheiten des 
von ihm repräsentierten Gemeindeteils beschränkt. 

(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 22 gilt entsprechend. 

B. Der Geschäftsgang 

1. Allgemeines 

§ 16 Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) 1 Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für den ordnungsgemäßen Gang 
der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen 
und, soweit nicht die Verwaltungsgemeinschaft zuständig ist, im übertragenen 
Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und 
Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen 
(Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 

(2) 1 Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Gemeinderat (Art. 
56 Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem 
Gemeinderat vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des ersten 
Bürgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Ange
legenheiten unterrichtet er den Gemeinderat. 3Eingaben, die in den Zuständig
keitsbereich der Verwaltungsgemeinschaft fallen, leitet der erste Bürgermeister an die 
Verwaltungsgemeinschaft weiter. 

§ 17 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschluss
fassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlauf
verfahren ist ausgeschlossen. 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 
47 Abs. 2 GO). 

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in einer früheren Sitzung 
infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht 



auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf 
diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

(4) Während der Sitzungen ist das Rauchen und der Genuss von Alkohol nicht 
gestattet. 

§ 18 Öffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen 
(Art. 52 Abs. 2 GO). 

(2) 1 Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allgemein zugänglich, soweit 
der für die Zuhörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine 
angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art 
bedürfen der Zustimmung des oder der Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind 
auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 
4Ton- und Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sitzungsteil
nehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzen
den aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 

§ 19 Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) 1 In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche 
Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben 
oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. 

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, 
die dem Gemeinderat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesen
heit für die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese 
Personen sollen zur Verschwiegenheit nach§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz ver
pflichtet werden. 

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürgermeister 
der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind 
(Art. 52 Abs. 3 GO). 



II. Vorbereitung der Sitzungen 

§ 20 Einberufung 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeindessitzungen ein, wenn die Geschäfts
lage es erfordert oder wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es schriftlich oder 
elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 
2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 
3 GO beruft er die Gemeindessitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens 
am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm 
stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO). 

(2) 1 Die Sitzungen finden in der Regel im 

Sitzungssaal des Gemeindehauses Altendorf, Kirchsteig 14, 92540 Altendorf 

statt; sie beginnen in der Regel um 19.00 Uhr. 2Regelmäßiger Sitzungstag für 
Gemeinderatssitzungen ist der Donnerstag. 3In der Einladung (§ 22) kann im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt werden. 

§ 21 Tagesordnung 

(1 ) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister möglichst auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. 31st das nicht möglich, sind die Anträge in jedem 
Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu 
setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 

(2) 1 In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich 
konkretisiert zu benennen, damit es den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht wird, 
sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die 
Konkretisierungen schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den Gemeinde
ratsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt werden. 3Das gilt sowohl 
für öffentliche als auch für nichtöffentliche Gemeindessitzungen. 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und 
Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen 
(Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt 
gemacht. 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig 
mitgeteilt werden. 

§ 22 Form und Frist für die Einladung 

( 1) 1 Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung 
oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle 
einer elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch 
eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf 
ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Rats
informationssystem) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tages
ordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 



(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail 
nach Abs. 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem 
Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen 
ist. 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, 
beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Ver
traulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen 
können schriftlich oder elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne von Abs. 1 
Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat das Gemeinderatsmitglied sein Einver
ständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen aus
schließlich elektronisch bereitgestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt fünf Tage; sie kann in dringenden Fällen auf 3 Tage 
verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei 
der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 

§ 23 Anträge 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder 
elektronisch zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Übermitt
lung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutz
würdige Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu übermitteln. 
3Anträge sollen spätestens am achten Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister 
eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushalts
plan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte 
Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der Behandlung mehrheitlich 
zustimmt oder 

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und kein Mitglied der 
Behandlung widerspricht. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z.B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung 
eines Antrags u.ä. , oder einfache Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können auch 
während der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden. 

III. Sitzungsverlauf 

§ 24 Eröffnung der Sitzung 

(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der 
Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest und 
erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 3Ferner lässt er über die 
Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie 
mit der Einladung verschickt wurde, abstimmen. 4Wenn die Niederschrift bis zur 
nächsten Sitzung nicht erstellt werden konnte, kann der Gemeinderat in der über
nächsten Sitzung über die Genehmigung der Niederschrift abstimmen. 



(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird zu Beginn 
des nichtöffentlichen Teils der Sitzung verlesen. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung 
keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Gemeinderat 
gemäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt. 

§ 25 Eintritt in die Tagesordnung 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung fest
gelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert 
werden. 

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden(§ 19), 
so wird darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden 
(Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung 
eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und 
soweit nicht der Gemeinderat anders entscheidet. 

(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung beauftragte 
Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert 
ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen 
werden. 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der 
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss 
des Gemeinderats Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 
2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 

§ 26 Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverstän
digen, eröffnet der Vorsitzende die Beratung. 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen annehmen müssen, von 
der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor 
Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes 
gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung 
und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher 
Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den 
Raum. 

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von dem 
Vorsitzenden erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die 
Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der 
Reihe sofort zu erteilen. 5Zuhörenden kann das Wort nach Zustimmung des Gemein
derats nur einstimmig erteilt werden. 

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an 
den Gemeinderat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungs
punkt beziehen. 



(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beraten-
den Antrags. 

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von dem Vor
sitzenden geschlossen. 

(7) 1 Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen ruft der 
Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstoß auf
merksam. 2Bei weiteren Verstößen kann der Vorsitzende ihr das Wort entziehen. 

(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann 
der Vorsitzende mit Zustimmung des Gemeinderats von der Sitzung ausschließen. 
2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 
Abs. 2 GO). 

(9) 1 Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 
Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 
2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fort
zusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der oder die Vorsitzende gibt Zeit 
und Ort der Fortsetzung bekannt. 

§ 27 Abstimmung 

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss 
der Beratung" schließt der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über den 
Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die 
Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren 
Aufwand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter 
die Nrn. 1 oder 2 fällt. 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile 
eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vor
sitzende eine Teilung vornimmt. 

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert 
die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet 
werden kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja" ,,nein" abgestimmt. 

(5) 1 Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf 
Beschluss des Gemeinderats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit 



der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vor
geschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); 
wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies 
nicht die Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf 
sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das 
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei 
ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

(7) 1 Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung 
die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle 
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einver
standen sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vor
gesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere 
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichts
punkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tages
ordnung gesetzt wurde. 

§ 28 Wahlen 

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemeindeordnung oder in 
anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, 
soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 
2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, 
die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von 
Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
21st mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wieder
holen. 31st die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich 
bewerbenden Personen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten 
Wahlgang mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl 
wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, ent
scheidet das Los darüber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmen
gleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

§ 29 Anfragen 

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tages
ordnung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die 
Zuständigkeit des Gemeinderats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach 
Möglichkeit sollen der Vorsitzende oder anwesende Gemeindebedienstete solche 
Anfragen sofort beantworten. 31st das nicht möglich, so werden sie in der nächsten 
Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der 
Sitzung grundsätzlich nicht statt. 



§ 30 Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende 
die Sitzung. 

IV. Sitzungsniederschrift 

§ 31 Form und Inhalt 

(1) 1 Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Niederschriften gefertigt, deren 
Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach 
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften 
sind jahrgangsweise zu binden. 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt 
werden. 2Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu 
löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden . 

(3) 11st ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist 
dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, 
dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 
3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und vom Schriftführer oder der Schrift
führerin zu unterzeichnen und vom Gemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 

§ 32 Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Gemeindebürger und 
Gemeindebürgerinnen Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Per
sonen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im 
Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und 
nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von 
Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, 
wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO). 

(3) 1 Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Gemeinderatsmitgliedern 
im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Be
schlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemeinderatsmitglieder jeder
zeit die Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften 
werden nicht erteilt. 



V. Geschäftsgang der Ausschüsse 

§ 33 Anwendbare Bestimmungen 

(1) Gemeinderatsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die 
Ladungen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich. 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie 
nicht angehören, nur als Zuhörende anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den 
Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt 
der Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 
gelten für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen. 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 

§ 34 Art der Bekanntmachung 

(1) 1Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie 
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg, Oberer Markt 16, 92507 
Nabburg, zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung durch 
Anschlag an den Gemeindetafeln bekanntgegeben wird. 2Der Anschlag wird an den 
Gemeindetafeln erst angebracht, wenn die Satzung oder Verordnung in der 
Verwaltungsgemeinschaft Nabburg niedergelegt ist. 3Er wird an allen Gemeindetafeln 
angebracht und frühestens nach 14 Tagen wieder abgenommen. 4Es wird schriftlich 
festgehalten, wann der Anschlag angebracht und wann er wieder abgenommen wurde; 
dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine 
andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf 
durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. 

(3) Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln: 

1. Gemeindetafel bei der Gemeindekanzlei Altendorf, Kirchsteig 14, 92540 Altendorf 

2. Gemeindetafel vor dem Gebäude Neunburger Straße 12, 92540 Altendorf 

C. Schlussbestimmungen 

§ 35 Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Gemeinderats geändert 
werden. 



§ 36 Verteilung der Geschäftsordnung 

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der Geschäftsordnung auszu
händigen. 2Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Ver
waltung der Gemeinde (Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg) auf 
und wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. 

§ 37 Inkrafttreten 

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 08.05.2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt 
die Geschäftsordnung vom 22.05.2014 außer Kraft. 

Nabburg, den 08.05.2020 



Bekanntmachungsvermerk 

Die amtliche Bekanntmachung der „Geschäftsordnung der Gemeinde Altendorf für den 
Gemeinderat Altendorf und seine Ausschüsse (Wahlperiode 2020 - 2026) erfolgte am 
13.05.2020 durch Niederlegung in den Räumen der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Nabburg 
Oberer Markt 16 
92507 Nabburg 

Ebene 5, Zi.Nr. 5.4. 

Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. Die Anschläge 
wurden am 13.05.2020 angeheftet und am 02.06.2020 abgenommen. 

Nabburg, den 03.06.2020 

Schiesl 
1. Bürgermeister 



Anlage 1: 
Erster Bürgermeister und seine Stellvertreter 

Erster Bürgermeister 

Eigenschaft Zu- und Vorname Wahlvorschlag 

ehrenamtlich Schiesl Markus FWGGA 

Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters 

Reihenfolge Zu- und Vorname Wahlvorschlag 

2. Bürgermeister Setzer Johannes FWGGA 

3. Bürgermeister Dirschwigl Markus CSU 

Weitere Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters 

Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, zweiten und dritten Bürger
meisters hat der Gemeinderat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO die 
weiteren Stellvertreter in folgender Reihenfolge bestimmt(§ 14 Abs. 2 GeschO): 

a) zuerst das dienstälteste Gemeinderatsmitglied und wenn das auch nicht möglich 
ist, 

b) das älteste Gemeinderatsmitglied (nach dem Lebensalter) 



Anlage 2: 
Mitglieder des Gemeinderats (Gewählte und Listennachfolger) 

Wahlvorschlag Nr.: 01 
Kennwort: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

Lfd. 
Zu-und Vomame Nr. 

1 Lischka Manuel 

2 Dirschwigl Markus 

3 Dirschwigl Hans-Jürgen 

Listennachfolger 

4 Maderer Bernhard 

5 Scheck Katrin 

6 Goetz Johann 

7 Wittmann Mathias 

8 Schlehuber Tanja 

9 Dirschwigl Johannes 

10 Haas Albert 

11 Beer Lisa 

Beruf 

1 HK-Geschäftsstellenleiter 

Zimmerer 

Zimmerermeister 

Dipl.-Ing. Angestellter 

Bürokauffrau 

Student 

selbstst. KFZ-Meister 

Erzieherin 

Teamleiter Montage 

Zerspanungsmechaniker 

Bürokauffrau 

gültige 
Stimmen 

639 

407 

240 

213 

181 

161 

149 

143 

81 

76 

64 

Die unter Nm. 1 - 3 genannten Personen sind in dieser Reihenfolge Gemeinderats
mitglieder. 

Die übrigen genannten Personen unter Nm. 4 bis 11 sind in der angegebenen Reihen
folge Listennachfolger. 

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wird durch das Los entschieden. 



Anlage 2: 
Mitglieder des Gemeinderats (Gewählte und Listennachfolger) 

Wahlvorschlag Nr.: 07 
Kennwort: Freie Wählergemeinschaft der Gemeinde Altendorf (FWGGA) 

Lfd. 
Zu- und Vorname Beruf gültige 

Nr. Stimmen 

1 Zapf Michael Technischer Einkäufer 351 
2 Setzer Johannes Zerspanungsmechaniker 320 

3 Merkl Reinhold Dipl.-Ing. (Univ.) Projektmanager 312 Vertrieb 
4 Maierhofer Daniel Anlagenbediener 306 
5 Prey Stefan B. Sc. IT-Berater 268 

Listennachfolger 

6 Schiesl Markus Landwirt 742 
7 Schieder Josef Landwirt 263 
8 Haimerl Thomas Landwirtschaftsmeister 261 
9 Forster Josef Schlosser 235 

10 Graf Anja Schulbegleiterin 195 

11 Gietl Tina Schul-/Lernbegleiterin 195 
12 Forster Werner 1 nd ustriemachaniker 189 
13 Pamler Andreas Zimmerermeister 185 
14 Prey Alexander Student 174 
15 von Stern-Gwiazdowski Maria Freie Journalistin 161 
16 Forster Florian Sales Manager 111 

Die unter Nm. 1 - 5 genannten Personen sind in dieser Reihenfolge Gemeinderats
mitglieder. 

Die übrigen genannten Personen unter Nm. 6 bis 16 sind in der angegebenen Reihen
folge Listennachfolger. 

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wird durch das Los entschieden. 



Anlage 3: 
Besetzung der Ausschüsse und Entsendung in andere Organisationen 

Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinde Altendorf 

Vorsitzender: Dirschwigl Markus 

Mitglied 
Zapf Michael 
Dirschwigl Markus 
Setzer Johannes 

Stellvertreter 
Merkl Reinhold 
Lischka Manuel 
Prey Stefan 

Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Nabburg 

Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
1. Bgm. Schiesl Markus 2. Bgm. Setzer Johannes 3. Bgm. Dirschwigl Markus 
2. Bgm. Setzer Johannes 3. Bgm. Dirschwigl Markus Merkl Reinhold 

Vertreter in der Schulverbandsversammlung Neunburg 

Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
1. Bgm. Schiesl Markus 2. Bgm. Setzer Johannes 3. Bgm. Dirschwigl Markus 

Vertreter im Zweckverband zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe 

Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
1. Bgm. Schiesl Markus Zapf Michael Merkl Reinhold 
2. Bgm. Setzer Johannes Maierhofer Daniel Prey Stefan 
3. Bgm. Dirschwigl Markus Lischka Manuel Dirschwigl Hans-Jürgen 



Erläuterungen 

Anhang 1: 
Art. 49 GO - Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung 

(Gesetzestext) 

- Stand: Mai 2020 -

(1) 1 Ein Mitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der 
Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwal
tungsverfahrensgesetzes) oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen 
Person oder sonstigen Vereinigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann. 2Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gut
achten abgegeben hat. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. für Wahlen, 

2. für Beschlüsse, mit denen der Gemeinderat eine Person zum Mitglied eines 
Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen der Gemeinde 
in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder daraus abberuft. 

(3) Ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, entscheidet der Gemeinderat 
ohne Mitwirkung des persönlich Beteiligten. 

(4) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds 
hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungser
gebnis entscheidend war. 



Erläuterungen 

Anhang 2: 
Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG - Ausgeschlossene Personen 

(Gesetzestext) 

- Stand: Mai 2020 -

(1) .... . 

(2) ... . . 

(3) .... . 

(4) .. .. . 

(5) 1Angehörige im Sinn des Absatzes 1 Nrn. 2 und 4 sind: 

1. der Verlobte, 

2. der Ehegatte oder der Lebenspartner im Sinn des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes (Lebenspartner), 

3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

4. Geschwister, 

5. Kinder der Geschwister, 

6 . Ehegatten der Geschwister und Geschwister des Ehegatten sowie 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister des Lebenspartners, 

7. Geschwister der Eltern, 

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit 
häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind 
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 

2Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe 
oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
durch Annahme als Kind erloschen ist, 

3. im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 
die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 



Erläuterungen 

Anhang 3: 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung 

(Kommentar) 

Quelle: 
Taschenbuch für Gemeinde- und Stadträte in Bayern, 5. Auflage, 
Hrsg.: Busse, Keller, Verlag: Boorberg 

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung 

Ein Mitglied des Gemeinderats ist nach Art. 49 Abs. 1 GO von Beratung und Abstim
mung (nicht also von der Sachverhaltsermittlung) über einen Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen, wenn 

- der Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG) oder einer 
von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen Vereinigung 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann oder 

- das Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten zu dem Tagesord-
nungspunkt abgegeben hat. 

Personenkreis 

Die Selbstbetroffenheit des GRM ist noch relativ einfach festzustellen. Genauer hinzu
schauen ist auf den Begriff „Angehöriger", der (anders als früher selbst in Art. 49 GO 
geregelt) nunmehr im Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG näher definiert ist. Erfasst sind damit 

- der Verlobte 

- der Ehegatte oder der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
auch nach Ende der Ehe oder Lebenspartnerschaft 

- Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, also Eltern, Großeltern und Urgroß
eltern, Kinder, Enkelkinder und Urenkel sowie deren Ehegatten, und zwar unabhän
gig davon, ob die jeweilige Verbindung (Ehe, Lebenspartnerschaft) noch besteht 

- Geschwister und deren Kinder (= Verwandte 2. und 3. Grades) sowie deren Ehe
gatten bzw. Lebenspartner und Ehegatten bzw. Lebenspartner der Geschwister 
(= Verschwägerte zweiten Grades) unabhängig vom Fortbestand der jeweiligen Ver
bindung 

- Geschwister der Eltern(= Onkel, Tante, d. h. Verwandte 3. Grades) 

- Pflegeeltern und Pflegekinder. 

Natürliche oder juristische Personen sind kraft Gesetzes oder Vollmacht von einem 
GRM nur vertreten, wenn eine entsprechende Vertretungsmacht besteht. Bei Vereinen 
ergibt sich das z. B. aus der Vereinssatzung. Im Regelfall ist der Vereinsvorstand, nicht 
aber der Kassier, vertretungsberechtigt. Bei Firmen, Banken usw. sind üblicherweise 
der Vorstand, der Geschäftsführer und der Prokurist vertretungsberechtigt; nicht ver
tretungsberechtigt sind regelmäßig leitende Angestellte ohne Prokura, Mitglieder des 
Aufsichts- oder Verwaltungsrats, einfache Mitarbeiter usw. Zu prüfen ist stets die 
Außenvertretungsberechtigung. Ohne Bedeutung ist der nur interne Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung der betroffenen natürlichen oder juristischen Person (z. B. ist 



der Alleingesellschafter einer GmbH nicht persönlich beteiligt, wenn er nicht gleich
zeitig Geschäftsführerbefugnisse hat). Von praktischer Bedeutung ist immer wieder die 
Frage, ob Feuerwehrleute persönlich beteiligt sind, wenn Fragen der Feuerwehr zu 
entscheiden sind. Hier gilt: Bei Anschaffungen für die gemeindliche Einrichtung „Frei
willige Feuerwehr ist weder der Feuerwehrkommandant noch der Vorsitzende des 
Feuerwehrvereins nach Art. 49 GO ausgeschlossen. Die Feuerwehr ist rechtlich un
selbständiger Bestandteil der Gemeinde; der Kommandant ist nicht vertretungsbe
rechtigt. Den Feuerwehrverein betrifft die Geräteanschaffung nicht, sodass auch der 
Vereinsvorsitzende nicht ausgeschlossen ist. Geht es aber z. B. um einen Zuschuss 
für den Feuerwehrverein (etwa aus Anlass eines Jubiläums), ist der Vereinsvorsit
zende natürlich als vertretungsberechtigte Person gern. Art. 49 GO ausgeschlossen. 
Neu aufgenommen in Art. 49 GO sind inzwischen die „sonstigen Vereinigungen", die 
über die natürlichen und juristischen Personen hinausgehen, z. B. nichtrechtsfähige 
Vereine, Personengesellschaften. Musterbeispiel dafür ist das Bürgerbegehren (Alt. 
18 a GO). Die benannten Vertreter eines solchen Bürgerbegehrens (Art. 18 Abs. 4 
GO) sind also persönlich beteiligt, wenn es um eine Entscheidung des Gemeinderats 
zu diesem Begehren geht. 

Unmittelbarer Vor- oder Nachteil 

Der vom Gemeinderatsbeschluss zu erwartende Vor- oder Nachteil muss unmittelbar 
sein. D. h. , zwischen dem Gemeinderatsbeschluss und dem Vor- oder Nachteil darf 
keine weitere selbständige Entscheidung liegen. Beispiele für unmittelbare Vor- oder 
Nachteile: Gewährung von Zuschüssen oder Stundungen, Ausweisung eines Grund
stücks als Bauland in einem Bebauungsplan; Entscheidung über den Widerspruch 
eines GRM; Einstellung/Kündigung eines Bediensteten. Kein Fall eines unmittelbaren 
Vor- und Nachteils ist regelmäßig gegeben bei: Erlass von Beitrags- und Gebühren
satzungen; Festsetzung der Hebesätze; Aufstellung des Haushaltsplans; Grundsatz
beschlüssen, die im Einzelfall noch der Umsetzung bedürfen usw. Meist sind hier nur 
sog. Gruppeninteressen (z. B. die Gruppe der Gewerbetreibenden, der Landwirte, der 
Hundebesitzer usw.) betroffen. 

Materielle und ideelle Vor- oder Nachteile 

Vor- oder Nachteile müssen nicht materieller Natur, sondern können auch ideeller 
Natur sein (z. B. bei Ehrungen). 

Möglichkeit des Vor- oder Nachteils genügt 

Es genügt, wenn der Vor- oder Nachteil eintreten kann. Damit sollen Konfliktsituatio
nen bei einzelnen Mitgliedern des Gemeinderats (persönliche Interessen - gewissen
hafte Erfüllung der Amtspflichten zum Wohl der Gemeinde) weitestmöglich vermieden 
werden 

Ausnahmen 

Ein Fall der persönlichen Beteiligung liegt, wie durch Gesetz ausdrücklich klargestellt 
wurde, nicht vor bei Wahlen und bei Beschlüssen, mit denen der Gemeinderat eine 
Person zum Mitglied eines Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Inte
ressen der Gemeinde in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder da
raus abberuft (Art. 49 Abs. 2 GO). 

Beschluss 

Ob ein Fall der persönlichen Beteiligung nach Art. 49 Abs. 1 GO vorliegt, hat der Ge
meinderat ohne Mitwirkung des Betroffenen zu entscheiden (Art. 49 Abs. 3 GO). Ist 
der Gemeinderat im Zweifel, ob die Voraussetzungen vorliegen, sollte das betroffene 



Mitglied nicht gegen seinen Willen ausgeschlossen werden. Der unberechtigte Aus
schluss führt stets zur Unwirksamkeit des Beschlusses, weil das Mitglied seiner Mit
gliedschaftsrechte beraubt wurde. Die Mitwirkung an der Abstimmung trotz persön
licher Beteiligung hat hingegen gemäß Art. 49 Abs. 4 GO die Ungültigkeit des Be
schlusses nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 

Beispiel: 

Der Gemeinderat hat 21 Mitglieder (20 GRM plus erster Bürgermeister). Es sind 
17 erschienen, von denen einer befangen ist. Lautet in diesem Fall das Abstim
mungsergebnis 9:8, so kommt es auf das Abstimmungsverhalten des Befange
nen unter Umständen an. 

Hat er mit „ja" gestimmt, so ist der Beschluss ungültig, denn seine Stimme war 
ausschlaggebend (Art. 49 Abs. 4 GO). Ohne ihn (Abstimmungsergebnis 8:8) 
wäre nämlich der Beschluss nicht mit der nötigen Mehrheit angenommen, son
dern wegen Stimmengleichheit nach Art. 51 Abs. 1 Satz 2 GO abgelehnt wor
den. Hat der Befangene hingegen mit „nein" gestimmt, so ist der Beschluss 
nach Art. 49 Abs. 4 GO gleichwohl wirksam, denn ohne seine Stimme würde 
das Abstimmungsergebnis 9:7 lauten; der Beschluss wäre also auch dann mit 
der nötigen Mehrheit gefasst worden. Lässt sich nicht feststellen, wie der Be
fangene abgestimmt hat, ist der Beschluss ebenfalls ungültig, denn seine 
Stimme konnte (theoretisch) ausschlaggebend sein. 

Mitteilungspflicht 

Jedes Mitglied des Gemeinderats hat die Obliegenheitspflicht (vgl. § 26 Abs. 2 
GeschO), Tatsachen und Umstände rechtzeitig vor der Beratung eines Tagesord
nungspunktes dem Gremium mitzuteilen, die auf seinen Ausschluss wegen persönli
cher Beteiligung hindeuten könnten. Werden Anhaltspunkte dieser Art erst während 
der Beratung erkennbar, so ist dies unverzüglich mitzuteilen. 

Stellung des Ausgeschlossenen 

Ein wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenes Mitglied des Gemeinderats hat 
die gleiche Stellung wie ein Zuhörer. Es hat also während der Beratung und Abstim
mung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung kann es 
im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung muss es den Beratungs
raum verlassen. 

Teilnahme nur an der Beratung 

Hat ein Befangener zwar an der Beratung, nicht aber an der Abstimmung teilge
nommen, so bleibt dies ohne Rechtsfolgen in Bezug auf die Wirksamkeit des gefassten 
Beschlusses. Das wird vielfach und zu Recht mit der Begründung kritisiert, dass die 
Teilnahme an der Beratung bereits entscheidenden Einfluss auf das Abstimmungs
verhalten der übrigen Mitglieder des Gemeinderats haben kann. Gleichwohl ist nach 
der Rechtsprechung bei der Prüfung der Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse aus
schließlich auf die Teilnahme an der Abstimmung abzustellen, weil der tatsächliche 
Einfluss auf jedes einzelne Mitglied des Gemeinderats im Sinne einer Kausalität 
schwer messbar ist und das GRM im Übrigen solchen Einflüssen auch außerhalb der 
Gemeinderatssitzung ausgesetzt sein kann 



Verwandtschafts- und Schwägerschaftsgrade bei persönlicher Beteiligung 
(gern. Art. 49 Abs. 1 GO i. V. m. Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG) 

Definition: 
lnteressenskollision zwischen amt und Person 

Anwendung (Art. 49 Abs. 1 GO) 
- persönliche Voraussetzungen: 
- sachliche Voraussetzungen: 

Eigenvorteil oder Fremdvorteil 
unmittelbar = gleich, sofort 
individuell = gezielt betreffend 
möglich= Vor- oder Nachteil braucht nicht 

tatsächlich einzutreten - er muss nur im 
Bereich des Wahrscheinlichen liegen 

Verwandtschaftsgrade nach § 1589 BGB: 
Linie Erster Grad zweiter Grad Dritter Grad Vierter Grad 

Gerade Linie Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel Urgroßeltern, --·---
Pflegeeltern, Urenkel 
Pfleqekinder 

Seitenlinie ----- Geschwister Onkel, Tante, Cousin, Cousine 
(Bruder, Neffe, Nichte 

Schwester) 
VerwandtschaftsQrade mit persönlicher Beteiligung ohne persönl. Beteil. 

Schwägerschaftsgrade nach § 1590, 1589 BGB: 

Linie Erster Grad Zweiter Grad Dritter Grad Vierter Grad 

Gerade Linie Schwiegereltern, Stiefgroßeltern, Stiefu rgroßeltern, ----·-
Schwiegerkinder, Stiefenkel 

Stiefeltern, 
Stiefkinder 

Seitenlinie ----- Ehegatten der Onkel/Tante Schwipp-
Geschwister, des Ehegatten schwager, 
Geschwister Schwipp-

der Ehegatten schwägerin 
(Schwager, 

Schwägerin) 
Schwägerschaftsgrade mit persönlicher Beteiligung ohne persönl. Beteil. 
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